
Novelle des Rechnungslegungsgesetzes vom Oktober 2009, wirksam ab
dem 1. Januar 2010

Durch das Gesetz Nr. 504/2009 GesSlg. vom 22. Oktober 2009, durch welches das Gesetz Nr. 595/2003

GesSlg. über die Einkommensteuer in der Fassung späterer Vorschriften und über die Änderung und

Ergänzung einiger Gesetze geändert und ergänzt wird, wurde auch das Gesetz Nr. 431/2002 GesSlg. 

über die Rechnungslegung novelliert.

Die Novelle des Rechnungslegungsgesetzes war nicht umfangreich, sie betraf jedoch mehrere Schlüsselbestimmungen, z.B. über die Verschmelzung durch 
Aufnahme, Verschmelzung durch Neugründung und Spaltung, über die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer, die Offenlegung des
Jahresabschlusses, die Bewertung bei PPP-Projekten u.ä.

Im folgenden Text sind die wichtigsten Änderungen zusammengefasst.
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Rechtliche Wirkungen

- der Verschmelzung durch 

Aufnahme (A + B = A),

- der Verschmelzung durch 

Neugründung (A + B = C),

- der Spaltung (A = B + C)

Die rechtlichen Wirkungen der 
Verschmelzung durch Aufnahme, der
Verschmelzung durch Neugründung
oder der Spaltung treten mit deren
Eintragung ins Handelsregister ein 
(§ 69a, Abs. 1 HGB).

Durch die Eintragung ins 
Handelsregister

a) geht das Vermögen der
aufzulösenden Gesellschaften auf
die Nachfolgegesellschaft über,

b) werden die Gesellschafter der
aufzulösenden Gesellschaften zu
Gesellschaftern der Nachfolgege-
sellschaft,

c) werden die durch Verschmelzung
durch Neugründung, Verschmelzung
durch Aufnahme oder durch Spal-
tung aufzulösenden Gesellschaften
aufgelöst,

d) entstehen bei der Verschmelzung
durch Neugründung oder Spaltung
Nachfolgegesellschaften

Ohne Änderung. Ohne Änderung. Die Novelle des RLG
hat keinen Einfluss auf rechtliche
Wirkungen der Verschmelzung durch
Aufnahme. 

Aus rechtlicher Sicht wird weiterhin
die Form über den Inhalt (form over
substance) bevorzugt, während aus
buchhalteris-cher Sicht weiterhin der
Inhalt über die Form (substance over
form) bevorzugt wird, wobei die Form
= die Eintragung ins Handelsregister,
Inhalt = der Tag, ab dem die Handlun-
gen der aufzulösenden Gesellschaften
aus Buchführungssicht als die auf
Rechnung der Nachfolgegesellschaft
getätigten Handlungen angesehen
werden. (§ 69 Abs. 6 Buchst. d) HGB;
die Novelle des RLG bezeichnet
diesen Tag als den Stichtag, siehe
unten).

Verschmelzung durch Aufnahme, Verschmelzung durch Neugründung, Spaltung
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Stichtag (= der Tag, ab dem die

Handlungen der aufzulösenden

Gesellschaften aus Buchführungs-

sicht als die auf Rechnung der

Nachfolgegesellschaft  getätigten

Handlungen angesehen werden,

siehe § 69 Abs. 6 Buchst. d) HGB; =

Tag der Verschmelzung durch Auf-

nahme, Verschmelzung durch Neu-

gründung, Spaltung)

Aus den Bestimmungen des § 4 Abs.
3 RLG ergibt sich, dass dieser Tag der
Tag ist, der auf den Tag der Auflösung
der Gesellschaft ohne Liquidation folgt. 

Z.B. die Gesellschaft wurde zum 
30. 11. 2009 aufgelöst. Der Tag, ab
dem die Handlungen der
aufzulösenden Gesellschaft aus Buch-
führungssicht als die auf Rechnung
der Nachfolgegesellschaft getätigten
Handlungen angesehen werden, ist
der 1. 12. 2009.

Gemäß § 4 Abs. 3 RLG, ist der Stich-
tag gemäß einer Sondervorschrift bes-
timmt (der Verweis ist auf § 69 Abs. 6
Buchst. d) HGB), und darf nicht später
sein, als der Tag des Eintritts der
Wirkungen der Verschmelzung durch
Aufnahme, der Verschmelzung durch
Neugründung oder der Spaltung.

Die Änderung ist sowohl formal als
auch inhaltlich.

Die formale Änderung besteht darin,
dass der Tag, ab dem die Handlungen
der aufzulösenden Gesellschaften aus
Buchführungssicht als die auf Rech-
nung der Nachfolgegesellschaft
getätigten Handlungen angesehen
werden, als Sichtag bezeichnet ist.  

Die inhaltliche Änderung besteht darin,
dass dieser Tag nicht als der auf den
Tag der Auflösung der Gesellschaft
ohne Liquidation nachfolgende Tag
bestimmt ist. Eine Beschränkung
besteht nur darin, dass er nicht später
sein darf, als der Tag des Inkraftretens
der Verschmelzung durch Aufnahme,
der Verschmelzung durch Neugrün-
dung oder der Spaltung, d.h. der Tag
der Eintragung der  Verschmel zung
durch Aufnahme, der Verschmelzung
durch Neugründung oder der Spaltung
ins Handelsregister. 

Auch weiterhin muss der Stichtag
nicht als der erste Tag des Jahres oder
des Monats bestimmt werden. Es
kann ein beliebiger Tag eines 
beliebigen Monats sein. 

Rückwirkende Bestimmung des

Stichtages, rückdatierter Stichtag

Wie oben angeführt, ergibt sich 
aus den Bestimmungen des RLG,
dass der Stichtag der auf den Tag 
der Auflösung der Gesellschaft ohne 
Liquidation nachfolgende Tag ist. Der
Stichtag ist daher an die  Auflösung
der Gesellschaft ohne Liquidation
gebunden. Da die Gesellschaft 
nicht rückwirkend aufgelöst werden 
kann, kann auch der Stichtag nicht 
rückwirkend bestimmt werden. 

Wie oben angeführt, ist der Stichtag
nicht mehr an die  Auflösung der
Gesellschaft ohne Liquidation 
gebunden. 

Eine Beschränkung besteht nur darin,
dass er nicht später sein darf, als der
Tag des Inkraftretens der Verschmel -
z ung durch Aufnahme, der Verschmel -
z ung durch Neugründung oder der
Spaltung, d.h. der Tag der Eintragung
der  Verschmelzung durch Aufnahme,
der Verschmelzung durch Neugrün-
dung oder der Spaltung ins Handel-
sregister.

Die Änderung besteht darin, dass der
Stichtag nicht mehr an die Auflösung
der Gesellschaft ohne Liquidation
gebunden ist. 

D.h., dass er auch rückwirkend be-
stimmt werden kann. Z.B. im April
2011 wird beschlossen, dass  die Ver-
schmelzung durch Aufnahme, Ver-
schmelzung durch Neugründung und
Spaltung rückwirkend ab dem 1. 2.
2011 erfolgt.

Wie weit in die Vergangenheit kann

der Stichtag rückwirkend bestimmt

werden? 

Nicht anwendbar. Nicht geregelt. Durch die Rechtsvorschriften wird
keine Grenze festgelegt, wie weit es
möglich ist, rückwirkend vorzugehen
(in einigen Ländern wird diese Grenze
bis auf 9 oder 12 Monate festgelegt).
Nur indirekt kann geschlussfolgert
werden, dass der Stichtag nicht rück-
wirkend vor dem Stichtag des bereits
erstellten Jahresabschlusses fest-
gelegt werden darf.   Z.B., wenn der
Jahresabschluss zum 31. 12. 2010
bereits erstellt wurde, dann sollte im
April 2011 nicht bestimmt werden,
dass der Stichtag rückwirkend zum 
1. 12. 2010 sein wird (sogar auch zum
1. 1. 2011 nicht, weil in diesem Fall der
Jahresabschluss der aufzulösenden
Gesellschaft zum  31. 12. 2010 bereits
nach anderen Grundsätzen erstellt
werden sollte); zur Verfügung steht
der Zeitraum, ab dem 2. Januar 2011. 

Hier besteht offensichtlich noch
Diskussionsbedarf darüber, ob der
Jahresabschluss nicht nur erstellt,
sondern auch durch die Hauptver-
sammlung oder Gesellschafterver-
sammlung festgestellt werden sollte,
oder ob der Jahresabschluss auch in
die Sammlung der Schriftstücke des
Handelsregisters hinterlegt werden
sollte, oder ob die Bilanz sowie die
Gewinn- und Verlustrechnung auch im
Obchodny vestnik (amtliches Handels-
blatt) offengelegt werden sollten. 
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Wie ist aus Buchführungssicht die

Beziehung zwischen dem Tag der

Auflösung ohne Liquidation und

dem Stichtag?  

Gemäß § 4 Abs. 3 RLG, ist der Tag der
Auflösung ohne Liquidation obliga-
torisch dem Stichtag vorausgegangen.
Wenn der Stichtag am 
1. 12. 2009 war, dann war der Tag 
der Auflösung ohne Liquidation 
obligatorisch am 30. 11. 2009.

Es galt auch umgekehrt – der Stichtag
folgte obligatorisch nach dem Tag der
Auflösung ohne Liquidation. Z. B. der
Tag der Auflösung ohne Liquidation
war am 30. 11. 2009, und der Stichtag
war obligatorisch am 1. 12. 2009.

Gemäß § 4 Abs. 3 RLG, ist der Stich-
tag gemäß einer Sondervorschrift bes-
timmt (der Verweis ist auf § 69 Abs. 6
Buchst. d) HGB), und darf nicht später
sein, als der Tag des Inkrafttretens der
Verschmelzung durch Aufnahme, der
Verschmelzung durch Neugründung
oder der Spaltung.

Gemäß § 4 Abs. 3 RLG, ist der Stich-
tag nicht an den Tag der Auflösung
ohne Liquidation gebunden. 

Buchführung – aufzulösende

Gesellschaft 

Gemäß § 4 Abs. 3 RLG, die BE, die
eine JP ist und ohne Liquidation
aufgelöst wird, führt die Bücher bis
zum Tag der Auflösung ohne Liquida-
tion. 

Gemäß § 4 Abs. 3 RLG, die BE, die
eine JP ist und ohne Liquidation
aufgelöst wird, führt die Bücher bis
zum Tag, der dem Stichtag vorausgeht. 

Die Änderung hängt mit der Bestim-
mung des Stichtages zusammen.

Die aufzulösende Gesellschaft führt
die Bücher bis zum Tag, der dem
Stichtag vorausgeht (bisher bis zum
Tag der Auflösung ohne Liquidation).

Buchführung – Nachfolgege-

sellschaft 

Gemäß § 4 Abs. 3 RLG werden ab
dem Tag, der auf den Tag der Auflö-
sung ohne Liquidation folgt, bis zum
Tag des Erlöschens die Bücher von
der NachfolgeBE geführt. Wenn die
NachfolgeBE noch nicht entstanden
ist, werden die Bücher von der
aufzulösenden BE bis zum Tag der
Entstehung der NachfolgeBE geführt
und die NachfolgeBE  setzt die Buch-
führung ab dem Tag ihrer Entstehung
fort. 

Gemäß § 4 Abs. 3 RLG, sind ab dem
Stichtag die Sachverhalte, die
Bestandteil der Buchführung der
aufzulösenden JP sind, Bestandteil
der Buchführung und des JA der
Buchführungseinheit, die zum Rechts -
nachfolger (NachfolgeBE) wird. Wenn
diese noch nicht entstanden ist, wer-
den von der aufzulösenden JP für die
NachfolgeBE die Bücher geführt
sowie der JA erstellt, und zwar bis
zum Tag des Inkrafttretens der Vers -
chmelzung durch Neugründung oder
der Spaltung. Ab dem Stichtag wer-
den die Bücher so geführt, so dass
die Vermögensgegenstände,
Verbindlichkeiten sowie das Ergebnis
der Geschäftstätigkeit der aufzulö-
senden JP eindeutig beziffert werden
könnten, sofern die Verschmelzung
durch Aufnahme, der Verschmelzung
durch Neugründung oder der Spaltung
(d.h. die Eintragung ins Handelsregis-
ter) nicht in Kraft tritt.

Die Änderung hängt mit der Bestim-
mung des Stichtages zusammen.

Die Nachfolgegesellschaft führt 
die Bücher für die aufzulösende
Gesellschaft ab dem Stichtag (bisher
ab dem Tag, der auf den Tag der Auflö-
sung ohne Liquidation folgt).   

Es gilt weiterhin – wenn die Nachfolge-
gesellschaft noch nicht entstanden ist
(was bei einer Verschmelzung durch
Neugründung oder Spaltung eintreten
kann), werden die Bücher von der
aufzulösenden Gesellschaft für sie
geführt.  

Abschluss der Bücher –

aufzulösende Gesellschaft

Gemäß § 16 Abs. 4 Buchst. c) RLG,
schließt eine BE, die eine JP ist, die
Bücher immer zum Tag der Auflösung
ohne Liquidation ab. 

Gemäß § 17 Abs. 4 Buchst. c) RLG,
schließt eine BE, die eine JP 
ist, die Bücher immer zum Tag ab, der
dem Stichtag vorausgeht. Gemäß § 17
Abs. 6 RLG, schließt eine Nachfol-
geBE bei der Verschmel-zung durch
Aufnahme die Bücher nicht ab, wobei
sie die Endbestände der Konten für
Zwecke der Erstellung 
der Eröffnungsbilanz ermittelt. 

Die Änderung hängt mit der Bestim-
mung des Stichtages zusammen.
Es wird präzisiert, dass die Nachfol-
gegesellschaft bei der Verschmelzung
durch Aufnahme die Bücher nicht
abschließt. Sie muss jedoch die
Endbestände der Konten (ohne
Abschluss der Bücher) ermitteln,
damit sie die Eröffnungsbilanz
erstellen kann, siehe unten.  

Eröffnung der Bücher – Nachfol-

gegesellschaft

Gemäß § 16 Abs. 1 Buchst. e) RLG,
eröffnet eine BE, die eine JP ist, die
Bücher immer zu dem Tag, der auf
den Tag der Auflösung ohne Liquida-
tion folgt.  
Gemäß § 16 Abs. 2 RLG, werden bei
dem Erlöschen der BE ohne Liquida-
tion die Bücher zu dem, den Tag der
Auflösung ohne Liquidation nachfol-
genden, Tag von der NachfolgeBE
eröffnet. Wenn diese noch nicht ent-
standen ist, werden die Bücher von
der erlöschenden BE eröffnet. 

Gemäß § 16 Abs. 1 Buchst. e) RLG,
eröffnet eine BE, die eine JP ist, die
Bücher immer zum Stichtag.
Gemäß § 16 Abs. 2 RLG, werden die
Bücher zum Stichtag von der Nachfol-
geBE eröffnet. Wenn diese noch nicht
entstanden ist, wird die aufzulösende
JP für die NachfolgeBE die Eröff-
nungsbilanz erstellen sowie die Büch-
er eröffnen. Bei der Verschmel-zung
durch Aufnahme wird die NachfolgeBE
die Führung ihrer Bücher nach der
Ergänzung der Konten aus den Unter-
lagen der Eröffnungsbilanz 
fortsetzen.   

Die Änderung hängt mit der Bestim-
mung des Stichtages zusammen.
Eine Änderung ist auch bei der Ver-
schmelzung durch Aufnahme einge-
treten, bei der es notwendig ist, eine
Eröffnungsbilanz zu erstellen. Bisher
wurde bei der Verschmelzung durch
Aufnahme keine Eröffnungsbilanz
erstellt, siehe unten.  
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Ordentlicher oder außerordentlicher

Jahresabschluss?

Nicht geregelt. Gemäß § 17 Abs. 6 RLG, wird kein
Zwischenabschluss erstellt, wenn der
Stichtag des ordentlichen JA oder des
außerordentlichen JA mit dem Tag des
Zwischenabschlusses identisch ist.
Wenn der Stichtag des außeror-
dentlichen JA mit dem Tag des
ordentlichen JA identisch ist, gilt der
erstellte JA auch als der ordentliche
JA.

Es handelt sich um eine Präzisierung
der Bestimmungen des RLG.

Z.B. wenn die Buchungsperiode einer
Buchführungseinheit mit dem Kalen-
derjahr identisch war, und der Tag der
Auflösung  31. 12. war, dann entstand
in der Praxis die Frage, ob sie zum 
31. 12 zwei Jahresabschlüsse – einen
ordentlichen sowie einen außeror-
dentlichen zu erstellen hat (den
außerordentlichen aus dem Grund,
dass sie ohne Liquidation aufgelöst
wird, und sie daher verpflichtet ist, 
in diesem JA andere Buchführungs-
grundsätze und Buchführungsmethod-
en als in einem ordentlichen JA
anzuwenden), oder ob nur einer (der
außerordentliche) genügt. 

Eröffnungsbilanz Gemäß § 17 Abs. 7 RLG, erstellt die
BE die Eröffnungsbilanz 

- zum Tag ihrer Entstehung,

- zum Tag, der auf den Tag der 
Auflösung ohne Liquidation folgt.

Gemäß § 17 Abs. 7 RLG, erstellt die
BE die Eröffnungsbilanz

- zum Tag ihrer Entstehung, mit Aus-
nahme einer BE, deren Eröffnungs-
bilanz zum Stichtag erstellt wurde,

- zum Stichtag. 

Mit der Eröffnungsbilanz hängen auch
die folgenden Bestimmungen zusam-
men, die bereits oben angeführt wur-
den und die die Verschmelzung durch
Aufnahme betreffen: 

Gemäß § 17 Abs. 6 RLG wird die
NachfolgeBE bei der Verschmelzung
durch Aufnahme die Bücher nicht
abschließen, wobei sie die Enbestände
der Konten für Zwecke der Erstellung
der Eröffnungsbilanz ermittelt.  

Gemäß § 16 Abs. 2 RLG, werden die
Bücher zum Stichtag von der Nachfol-
geBE eröffnet. Wenn diese noch nicht
entstanden ist, wird die aufzulösende
JP für die NachfolgeBE die Eröff-
nungsbilanz erstellen sowie die Büch-
er eröffnen. Bei der Verschmelzung
durch Aufnahme wird die NachfolgeBE
die Führung ihrer Bücher nach der
Ergänzung der Konten aus den Unter-
lagen der Eröffnungsbilanz fortsetzen.   

Es wurde ein Widerspruch im Gesetz
bezüglich der Fälle beseitigt, in denen
die Nachfolgegesellschaft später ent-
standen ist (= ins Handelsregister
eingetragen wurde) als an dem Tag,
der auf den Tag der Auflösung der
aufzulösenden Gesellschaft ohne 
Liquidation folgt. Die Nachfolgege-
sellschaft erstellt die Eröffnungsbilanz
zum Stichtag und zum Tag der Entste-
hung erstellt sie keine Eröffnungsbi-
lanz mehr. 

Die Änderung betrifft auch die Ver-
schmelzung durch Aufnahme. Die
Nachfolgegesellschaft musste bisher
bei der Verschmelzung durch Auf-
nahme keine Eröffnungsbilanz
erstellen. Nach der Novelle ist sie
verpflichtet, die Eröffnungsbilanz zu
erstellen, und zwar zum Stichtag.
Dabei wird sie ihre Bücher nicht
abschließen, sondern nur die
Endbestände der Konten ermitteln
und diese in der Eröffnungsbilanz ver-
wenden. Zu diesen hat sie Vermö-
gensgegenstände, Verbindlichkeiten
sowie das Eigenkapital (sofern sie
dies übernimmt  und nicht auss-
chließt, z.B. bei einer solchen Ver-
schmelzung durch Aufnahme, wenn
eine beteiligte Gesellschaft einen
Anteil an der anderen beteiligten
Gesellschaft hat) der aufzulösenden
Gesellschaft zuzurechnen. Der Sinn
dieser Bestimmung ist die Transparenz
der Übernahme der Posten der Vermö-
gensgegenstände, Verbindlichkeiten
sowie des Eigenkapitals der
aufzulösenden Gesellschaft durch 
die Nachfolgegesellschaft. 

Grenzüberschreitende Ver-

schmelzungen durch Aufnahme, 

Verschmelzungen durch 

Neugründung, Spaltungen  

Nicht geregelt.  Gemäß § 24 Abs. 2 Buchst. c) RLG,
werden Vermögensgegenstände und
Verbindlichkeiten in einer Fremd-
währung von der BE an dem Tag, der
der Stichtag ist, zu dem die Vermö-
gensgegenstände und  Verbindlich-
keiten von der ausländischen
aufzulösenden JP übernommen 
werden, mit dem von der EZB oder
der NBS festgelegten und verlaut-
barten Referenzwechselkurs in Euro
umgerechnet.

Im Fall von grenzüberschreitenden 
Verschmelzungen durch Aufnahme,
Verschmelzungen durch Neugründung
und Spaltungen, wenn die
aufzulösenden Gesellschaft eine 
ausländische JP und die NachfolgeBE
eine slowakische BE ist, wird die
slowakische BE die Vermögensgegen-
stände und  Verbindlichkeiten der
aufzulösenden ausländischen JP 
nach der Umrechnung  mit dem am
Stichtag von der EZB oder der NBS
festgelegten und verlautbarten 
Referenzwechselkurs übernehmen.   
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Definition der Nettoumsatzerlöse

für Zwecke der Festlegung 

der Pflicht zur Erstellung des 

Einzelabschlusses nach den IFRS 

in der von der EU angenommenen

Fassung § 17a Abs. 2 Buchst. b)

Gemäß § 17a Abs. 2 RLG werden die
Kriterien für die Entstehung der Pflicht
zur Erstellung des Einzelabschlusses
nach IFRS in der von der Europäischen
Union angenommenen Fassung fest-
gelegt. Eines davon sind die Nettoum-
satzerlöse i.H.v. EUR 165 969 594,40.
Sie werden als eines von drei Kriterien
angeführt, jedoch dessen Inhalt ist
nicht definiert. 

Gemäß § 17a Abs. 2 RLG, gelten als
Nettoumsatzerlöse die aus dem
Verkauf von Erzeugnissen, Waren, von
erbrachten Dienstleistungen erzielten
Erträge sowie andere Erträge, die mit
der laufenden Geschäftstätigkeit der
BE zusammenhängen, nach Abzug 
der Ermäßigungen. 

Das Kriterium Nettoumsatzerlöse
befindet sich im RLG in drei ver-
schiedenen Zusammenhängen:

- Pflicht zur Erstellung des Einzelab-
schlusses nach IFRS in der von der
EU angenommenen Fassung 
(§ 17a Abs. 2),

- Pflicht zur Prüfung des Jahresab-
schlusses durch einen Wirtschaft-
sprüfer (§ 19 Abs. 1),

- Pflicht zur Erstellung des konsoli-
dierten Abschlusses (§ 22 Abs. 10).

Durch die Novelle werden die Net-
toumsatzerlöse für die erste dieser
Pflichten definiert, wobei die Defini-
tion mit der Definition für die zweite
davon (Prüfungspflicht) identisch ist.
Die Nettoumsatzerlöse für die Enst-
stehung der Pflicht zur Erstellung des
konsolidierten Abschlusses sind
anders definiert.

Prüfung des Einzelabschlusses

durch einen Wirtschaftsprüfer –

Aktiengesellschaften

Gemäß § 19 Abs. 1 RLG, werden die
Größenkriterien  für die Entstehung
der Pflicht zur Prüfung des Jahresab-
schlusses durch einen Wirtschafts-
prüfer angeführt  (Vermögensgegen-
stände, Nettoumsatzerlöse, Anzahl 
der Arbeitnehmer). Diese Kriterien
erstrecken sich nicht auf die Aktienge-
sellschaften. Die Pflicht zur Prüfung
des Jahresabschlusses durch einen
Wirtschaftsprüfer hat jede Aktienge-
sellschaft, ohne Rücksicht auf die
Überschreitung der Größenkriterien. 

Gemäß § 19 Abs. 1 RLG, erstrecken
sich die Größenkriterien auch auf die
Aktiengesellschaften. 

Die Aktiengesellschaften werden die
Pflicht zur Prüfung des Jahresab-
schlusses durch einen Wirtschafts-
prüfer nur dann haben, wenn sie 
die Größenkriterien überschreiten. 
Nach den Übergangsbestimmungen
zu der Novelle des RLG werden diese
Kriterien erstmals bei den zum
1.1.2010 oder zu einem späteren
Datum erstellen Jahresabschlüssen
der Aktiengesellschaften herangezogen. 

Prüfung des Einzelabschlusses

durch einen Wirtschaftsprüfer –

Handelsgesellschaften und

Genossenschaften, deren 

Wertpapiere zum Handel auf 

einem regulierten Markt zugelassen

wurden

Gemäß dem § 19 Abs. 1 RLG, haben
die Handelsgesellschaften und
Genossenschaften, deren Wertpapiere
zum Handel auf einem regulierten
Markt zugelassen wurden, die Pflicht
zur Prüfung des Jahresabschlusses
durch einen Wirtschaftsprüfer nur
dann, wenn sie die Größenkriterien
überschreiten. Falls sie Aktienge-
sellschaften sind, dann haben sie
diese Pflicht immer, ohne Rücksicht
auf die Größenkriterien. 

Gemäß dem § 19 Abs. 1 Buchst. b),
haben die Handelsgesellschaften und
Genossenschaften, deren Wertpapiere
zum Handel auf einem regulierten
Markt zugelassen wurden, die Pflicht
zur Prüfung des Jahresabschlusses
durch einen Wirtschaftsprüfer immer,
ohne Rücksicht auf die Größenkrite-
rien.

Die Handelsgesellschaften und
Genossenschaften, deren Wertpapiere
zum Handel auf einem regulierten
Markt zugelassen wurden, werden 
die Pflicht zur Prüfung des Einzelab-
schlusses ohne Rücksicht auf die
Größenkriterien haben.
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Bewertung der Vermögensgegen-

stände und Verbindlichkeiten, die

durch eine NachfolgeBE von einer

aufzulösenden Handelsgesellschaft

oder Genossenschaft übernommen

werden

Explizit nicht geregelt, mit Ausnahme
der Bestimmung des § 27 Abs. 
1 Buchst. d) RLG, nach der die 
Vermögensgegenstände und
Verbindlichkeiten im Jahresabschluss
der ohne Liquidation aufzulösenden
Handelsgesellschaften oder
Genossenschaften zum Marktpreis,
anhand einer qualifizierten Schätzung
oder eines Sachverständigengutach-
tens bewertet werden.

Gemäß § 25 Abs. 1 Buchst. f) und §
25 Abs. 2 RLG, werden die Vermö-
gensgegenstände und Verbindlichkeit-
en, die durch eine NachfolgeBE von
einer ohne Liquidation aufzulösenden
Handelsgesellschaft oder Genossen-
schaft übernommen werden, mit dem
Realwert [fair value] (Marktpreis,
anhand einer qualifizierten Schätzung
oder eines Sachverständigengutacht-
ens) bewertet.  
Die NachfolgeBE bewertet die von
einer ausländischen Handelsgesell-
schaft oder Genossenschaft über-
nommenen Vermögensgegenstände
und Verbindlichkeiten mit dem Real-
wert, sofern sie von der
aufzulösenden Handelsgesellschaft
oder Genossenschaft nicht so bew-
ertet sind.  

Es wird präzisiert, dass die NachfolgeBE
die bei der aufzulösenden Handelsge-
sellschaft oder Genossenschaft mit
dem Realwert bewerteten Vermögens-
gegenstände und Verbindlichkeiten
übernimmt.  
Der Begriff „übernimmt“ bedeutet,
dass sie diese nicht bei ihr neubew-
ertet, sondern nur einfach übernimmt
so wie diese mit dem Realwert in der
aufzulösenden Gesellschaft bewertet
wurden.
Wenn die NachfolgeBE Vermögensge-
genstände und Verbindlichkeiten von
einer ausländischen Handelsgesell-
schaft oder Genossenschaft übern-
immt, die nicht mit dem Realwert
gemäß dem RLG bewertet sind, dann
ist sie verpflichtet, diese auf den Real-
wert zu bewerten. 
Es handelt sich um keine Änderung,
sondern eher nur um eine Präzisie-
rung der bisherigen Bestimmungen
des  § 27 Abs. 1 Buchst. d) RLG.

Andere Änderungen
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Wirtschaftsprüfer und die 

Prüfungsgesellschaft – Prüfung 

des Jahresabschlusses durch einen

Wirtschaftsprüfer, die Bestellung

des Wirtschaftsprüfers durch die

Gesellschafterversammlung, 

Kommunikation des Prüfung-

sausschusses mit einem 

Wirtschaftsprüfer 

Die Bestimmungen des RLG verwenden
den Begriff „Wirtschaftsprüfer“ in ver-
schiedenen Zusammenhängen, und
zwar in den  §§ 18, 19, 19a, 22 RLG
bei der Festlegung der Pflicht zur 
Prüfung des Jahresabschlusses 
durch einen Wirtschaftsprüfer, bei 
der Bestellung und Abberufung 
des Wirtschaftsprüfers durch die
Gesellschafterversammlung, bei der
Kommunikation des Prüfungsauss-
chusses mit einem Wirtschaftsprüfer
u.ä. Sie verwenden jedoch nicht den
Begriff „Prüfungsgesellschaft“, daher
entstehen in der Praxis Diskussionen
darüber, ob sich diese Bestimmungen
nur auf einen Wirtschaftsprüfer (natür-
liche Person) oder auch auf eine Prü-
fungsgesellschaft (juristische Person)
erstrecken. 

Gemäß § 18 Abs. 6 wurde eine geset-
zliche Kurzform  „Wirtschaftsprüfer“
eingeführt, die sowohl einen
Wirtschaftsprüfer als auch eine Prü-
fungsgesellschaft einschließt.

Die bisherige Ungewissheit, ob sich
die Bestimmungen der §§ 18, 19, 19a,
22 nur auf einen Wirtschaftsprüfer
(natürliche Person) oder auch auf 
eine Prüfungsgesellschaft (juristische
Person) erstrecken, wird beseitigt.

Offenlegung von Angaben Gemäß § 21 Abs. 1 RLG, sind die
Handelsgesellschaften, die Export-
Importbank, eine Genossenschaft
oder ein Staatsunternehmen
verpflichtet, den ordentlichen Einzelab-
schluss und den außerordentlichen
Einzelabschluss sowie den Jahres-
bericht in die Sammlung der Schrift-
stücke des Handelsregisters innerhalb
von 30 Tagen nach der Feststellung
des JA zu hinterlegen, wobei der JA
als Bestandteil des Jahresberichtes
hinterlegt werden kann. 

Gemäß § 21 Abs. 1 RLG, haben die
folgenden BE die Pflicht, den
ordentlichen Einzelabschluss und den
außerordentlichen Einzelabschluss in
die Sammlung der Schriftstücke des
Handelsregisters separat oder als
Bestandteil des Jahresberichtes zu
hinterlegen:  
- eine Aktiengesellschaft, eine

Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, eine Genossenschaft und ein
Staatsunternehmen innerhalb von
30 Tagen nach der Feststellung des
JA oder bis zu der durch eine Son-
dervorschrift (§ 40 HGB) fest-
gelegten Frist,

- die Export-Importbank, und zwar
innerhalb von 30 Tagen nach der
Feststellung des JA,

- eine offene Handelsgesellschaft
und Kommanditgesellschaft, und
zwar innerhalb von sieben Monaten
nach Ablauf der Buchungsperiode.  

Es werden die Fristen zur Vorlage des
JA in die Sammlung der Schriftstücke
präzisiert, insbesondere werden die
Fristen für die offenen Handelsge-
sellschaften und Kommanditge-
sellschaften festgelegt. 

PPP-Projekte – Bewertung beim

öffentlichen Auftraggeber 

Nicht geregelt.  Gemäß § 25 Abs. 1 Buchst. d) Punkt 6
RLG, werden die Vermögensgegen-
stände, die durch einen öffentlichen
Auftraggeber unentgeltlich von einem
Konzessionär für eine Leistung in
Form einer Konzession für Bauarbeit-
en gemäß dem Gesetz über
öffentliche Aufträge beschafft wurden,
mit dem Wiederbeschaffungspreis
bewertet.  

Es wird die Bewertung des Vermö-
gens beim öffentlichen Auftraggeber
bei PPP- Projekten geregelt. 

PPP-Projekte – Bewertung der

immateriellen Vermögensgegen-

stände beim Konzessionär

Nicht geregelt. Gemäß § 25 Abs. 1 Buchst. g) und §
27 Abs. 2 Buchst. d) RLG, wird der
Konzessionär die bei einer Konzession
für Bauarbeiten gemäß dem Gesetz
über öffentliche Aufträge gebuchten
immateriellen Vermögensgegenstände
mit dem Realwert bewerten. Solche
immaterielle Vermögensgegenstände
werden vom Konzessionär gebucht,
wenn er im überwiegenden Ausmaß
das Risiko des Angebotes übernimmt
und der öffentliche Auftraggeber das
rechtliche Eigentum am Anfang der
Durchführung des Werkes oder durch 
seine Inbetriebnahme erwirbt. 

Wenn bei den PPP-Projekten der
Konzessionär im überwiegenden Aus-
maß das Risiko des Angebotes auf
sich übernimmt, dann wird er die
immateriellen Vermögensgegenstände
buchen, die mit dem Realwert be -
wertet werden. 

PPP-Projekte – Realwert Nicht geregelt. Gemäß § 27 Abs. 2 Buchst. d) RLG,
gilt als Realwert auch ein vom Konzes-
sionär dem öffentlichen Auftraggeber
gewährter Wert des ausgefertigten
Werkes, für den der Konzessionär die
im § 25 Abs. 1 Buchst. g). ange-
führten immateriellen Vermögensge-
genstände erwirbt. 

Es wird die Ermittlung des Realwertes
bei PPP –Projekten ergänzt. 
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Abschreibung von Goodwill Gemäß § 28 Abs. 4 RLG, werden der
Goodwill und der negative Goodwill
höchstens über fünf Jahre
abgeschrieben. 

Gemäß § 28 Abs. 4 RLG wird die Frist
von fünf Jahren für die Abschreibung
des Goodwills und des negativen
Goodwills ausgelassen.  

Es wird von der Pflicht zur Abschrei-
bung des Goodwills bis zu fünf Jahren
ab seiner Anschaffung Abstand
genommen. Die BE werden für sich
den Zeitraum bestimmen, während
welches sie den Goodwill abschreiben
werden. Sie werden diesen auch
länger als 5 Jahre abschreiben können.

Für die Abschreibung des Goodwills
und des negativen Goodwills, der bis
zum 31. Dezember 2009 entstanden
ist, werden die Bestimmungen des
RLG in der bis zum 31. Dezember
2009 gültigen Fassung herangezogen. 

Aufbewahrung von Buchungsauf-

zeichnungen 

Gemäß § 36 Abs. 1 RLG, werden die
Buchungsaufzeichnungen, die ein
noch nicht abgeschlossenes Verwal-
tungsverfahren, Strafverfahren, zivil-
gerichtliches Verfahren oder ein
anderes Verfahren betreffen, von der
Buchführungseinheit bis zum Ende
der Buchungsperiode aufbewahrt, die
auf die Buchungsperiode folgt, in der
die Frist zu deren Untersuchung geen-
det hat. 

Die Buchungsaufzeichnungen, anhand
deren die Steuerbemessungsgrund-
lage oder andere für die richtige Ermit-
tlung der Steuer oder die Entstehung
der Steuerpflicht maßgeblichen Tat-
sachen ermittelt oder überprüft wer-
den, werden innerhalb der Frist
gemäß dem RLG mindestens jedoch
innerhalb der Frist zur Erlöschung des
Rechts auf Veranlagung der Steuer
oder der Steuerdifferenz gemäß den
betreffenden Vorschriften aufbewahrt. 

Es werden die Fristen zur Aufbe-
wahrung der Buchungsaufzeichnungen
vereinheitlicht, anhand deren die
Steuerbemessungsgrundlage im 
Einklang mit den betreffenden
Vorschriften ermittelt oder überprüft
wird.

Verwendete Abkürzungen:

BE - Buchführungseinheit

JP – juristische Person

HGB - Handelsgesetzbuch

RLG - Rechnungslegungsgesetz

JA - Jahresabschluss

EZB – Europäische Zentralbank

NBS – Nationalbank der Slowakei

PPP – Private public partnership
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